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Departement der Finanzen .

VIII . Beamten- Wittwenkaſſe .
Die Fürſorge für die Hinterbliebenen aller etatmäßig angeſtellten

Beamten des Staates einſchließlich der Volksſchullehrer iſt durch das

Beamtengeſetz vom 24. Juli 1888 nach gemeinſamen Rechtsregeln

geordnet . Die Staatskaſſe iſt in alle Rechte und Verpflichtungen der

früher beſtandenen Anſtalten , nämlich:
1. des Zivildiener - Wittwenfiskus ,
2. der Wittwenkaſſe für die Angeſtellten der Zivilſtaatsverwaltung

und
3. der Schullehrer - Wittwen⸗ und Waiſenkaſſe

eingetreten . Das Vermögen dieſer aufgehobenen Anſtalten , einſchließlich

der ſich ergebenden Wittwenkaſſebeiträge und ſonſtigen Zuflüſſe , iſt der

Verſorgung der Hinterbliebenen von Beamten und Hofdienern gewidmet .

Die zu vollziehenden Einnahmen und Ausgaben der Staatskaſſe

ſind von dem Haushalt der allgemeinen Staatsverwaltung getrennt

zu halten . Die ſich ergebenden Geſchäfte beſorgt „der Verwaltungs⸗

rath der Beamten⸗Wittwenkaſſe “ .

Die Kaſſen⸗ und Rechnungsführung ſowie die Einzelheiten der

Vermögensverwaltung ſind der „Beamten⸗Wittwenkaſſe “ übertragen .

Verwaltungsrath .

Vorſtand : Eugen Zittel , Geh. Legationsrath . S . o.

a. ordentliche Mitglieder :

Moriz Frey , Geh. Rath II . Kl . S . u.

Dr . Adolf Trefzer , Miniſterialrath . S . o.

b. außerordentliche Mitglieder :

Erhard Noö , Finanzrath . S . o.

Joſef Henn , Regierungsrath . S . o.

Die Kanzleigeſchäfte werden vom Kanzleiperſonal des Miniſteriums

des Gr . Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten beſorgt .

Beamten⸗Wittwenkaſſe .

Generalkaſſier : Julius Beutler , Finanzrath . S3a.
Oberbuchhalter : Karl Breunig .

1 Buchhalter , 1 Kanzleiaſſiſtent , 1 Gehilfe , 1 Kanzleidiener .

IX . Militür - Wittwenkaſſe .
Dieſe im Jahr 1804 gegründete und unter den Schutz der Ver⸗

faſſung geſtellte Verſorgungsanſtalt für Wittwen und Waiſen der

badiſchen Militärperſonen iſt durch die höchſte Entſchließung aus


	Seite 586

